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Nr. 61 Führerscheinstelle im Landratsamt Nürnberger Land we-
gen EDV-Umstellung am 03. Juni geschlossen   

Aufgrund einer EDV-Umstellung ist die Fahrerlaubnisbehörde des 
Landratsamtes Nürnberger Land am Montag, 03. Juni ganztägig ge-
schlossen. An den Folgetagen ist mit Einschränkungen zu rechnen, da 
gegebenenfalls noch weitere technischen Anpassungen vorgenommen 
werden müssen, die zu Verzögerungen führen können. 

Das Landratsamt Nürnberger Land bittet die Bevölkerung hierfür um 
Verständnis. 

Nr. 62 Vollzug der Bienenseuchen-Verordnung; Bekämpfung der 
Amerikanischen Faulbrut der Bienen  

In Rückersdorf ist laut Feststellung des Staatlichen Veterinäramtes des 
Landratsamtes Nürnberger Land die Amerikanische Faulbrut der Bie-
nen erloschen. 

Die mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Nürnberger Land vom 
10.07.2023 angeordneten Schutzmaßnahmen sowie der festgestellte 
Sperrbezirk werden daher mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 

Lauf a. d. Pegnitz, den 17.05.2024 
Meyer 
Regierungsrätin 

Nr. 63 Baugenehmigung bezüglich des Antrags auf Nutzungsände-
rung des AWO Kinderhauses in Feucht; Umbau zur Er-
weite-rung um eine Krippengruppe; Errichtung eines Ge-
rätehau-ses auf dem Grundstück Fl.Nr. 179/23, 172/44, 
Schulstraße 26 der Gemarkung Feucht  

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 14.05.2024 Az.: SB-2024-2-9, wurde Markt Feucht eine 
Baugenehmigung für das obengenannte Vorhaben erteilt. 

Den Eigentümern des Grundstückes Fl.Nr. 172/49, 172/101, 179/27, 
179/35, 188/4, 188/25, 188/27, 188/73, 188/102, 188/104, 188/161, 
717/1, 717/2, 717/4, 717/5, 717/6, 717/49,   der Gemarkung Feucht, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bayer. 
Bauordnung (BayBO) eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides vom zuzustellen. 

Nachdem mehr als 20 Eigentümer beteiligt sind, erfolgt die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). 

Eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides kann beim Land-
ratsamt Nürnberger Land (Sachgebiet 23/Sc) innerhalb der allgemeinen 
Besuchszeiten (Mo.+Di. von 7.30 bis 16.00 Uhr, Mi. von 7.30 bis 12.30 
Uhr, Do. von 7.30 bis 18.00 Uhr, Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr) oder nach 

telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 09123/950-6265 von 
den betreffenden Eigentümern eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach 
Promenade 24 – 28 
91522 Ansbach 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. 

Nr. 64 5. Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes 
„Kommunale Verkehrsüberwachung im Nürnberger 
Land“ vom 24.01.2024  

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes „Kommunale Verkehrs-
überwachung im Nürnberger Land“ in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 
17.03.2023, wird wie folgt geändert: 

§ 1 

§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 (Besondere Entgelte) der Satzung des Zweck-
verbandes „Kommunale Verkehrsüberwachung im Nürnberger Land“ 
erhält zum 01.07.2024 folgende Fassung: 

„(1) Mitgliedsgemeinden, welche die Leistungen des Zweckverbands 
in Anspruch nehmen, haben nachstehende Entgelte zu entrichten: 

im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs 

Überwachungsstunde 52,50 € 

Zusatzpersonal für Überwachung nachts 52,50 € 

Zuschlag für Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit 8,40 € 

Sachbearbeitung pro Fall 11,55 € 

im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs 

Überwachungsstunde 141,75 € 

Zusatzpersonal Nachtmessung 141,75 € 

Tagespauschale Semistationäre Messanlage (Ein-

satzdauer 3-10 Tage) 

892,50 € 

Sachbearbeitung pro Fall 12,60 € 

im Bereich der Verfahrensbearbeitung ab Erlass des Bußgeldbe-

scheids 

Sachbearbeitung pro Fall 3,15 € 

(2) Gemeinden, welche sich über Zweckvereinbarungen dem Zweck-
verband anschließen und Leistungen in Anspruch nehmen, haben nach-
stehende Entgelte zu entrichten: 

im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs 

Überwachungsstunde 68,25 € 

Zusatzpersonal für Überwachung nachts 68,25 € 

Zuschlag für Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit 10,50 € 

Sachbearbeitung pro Fall 13,65 € 

im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs 

Überwachungsstunde 183,75 € 

Zusatzpersonal Nachtmessung 183,75 € 

Tagespauschale Semistationäre Messanlage (Ein-

satzdauer 3-10 Tage) 

945,00 € 

Sachbearbeitung pro Fall 15,75 € 

im Bereich der Verfahrensbearbeitung ab Erlass des Bußgeldbe-

scheids 

Sachbearbeitung pro Fall 4,15 € 
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§ 4 

Inkrafttreten 

Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes „Kom-
munale Verkehrsüberwachung im Nürnberger Land“ tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Hersbruck, 24.01.2024 

Robert Ilg 

Verbandsvorsitzender 

Nr. 65 H a u s h a l t s s a t z u n g des Kanalisations-Zweckverban-
des „Schwarzachgruppe“ in Schwarzenbruck für das 
Haushaltsjahr 2024  

Auf Grund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen auf  €    6.754.800 

 in den Ausgaben auf   €    6.754.800 

und im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen auf  €    6.246.400 

 in den Ausgaben auf  €    6.246.400 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt wird auf 

€  1.250.000 

festgesetzt.  

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird auf 

€  0 

festgesetzt. 

§ 4 

(Ziffer 1) 

Eine Betriebskostenumlage wird in Höhe von 

€ 139.350 

festgesetzt. 

 (Ziffer 2) 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

(Ziffer 1) 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  

€  850.000 

festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Schwarzenbruck, den 17. Mai 2024 Kanalisations-Zweckverband 

     „Schwarzachgruppe“ 

gez.    M e y e r 

1. Vorsitzender 

Der Kanalisations-Zweckverband „Schwarzachgruppe“ hat die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 dem Landratsamt Nürnberger 
Land als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile, da 
Kreditaufnahmen festgesetzt werden (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 40 Abs.1  KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO). Die hierfür erfor-
derliche Genehmigung gemäß Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 40 
Abs. 1 KommZG  i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO wurde erteilt. 

Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Komm ZG und Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. 
Art. 24 Abs. 1 KommZG und § 21 Abs. 1 der Verbandssatzung wird 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hiermit amtlich be-
kannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan und allen weiteren 
Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle des Kanalisations-Zweckverbandes 
„Schwarzachgruppe“, Gufidauner Straße 16 b, 90592 Schwarzenbruck-
Gsteinach, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur 
Einsicht auf 

 

Nr. 66 SATZUNG: Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Landkreises 
Nürnberger Land über die Festsetzung des Deutschland-
tickets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV  

1) VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. 
Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenperso-
nenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolg-
reich eingeführte Deutschlandticket als digitales und deutschlandweit 
gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige 
Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und 
günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für 
einen attraktiven ÖPNV dar. Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen 
Vorschrift noch ausstehenden bundesweiten Entscheidungen zur Aus-
gestaltung des Deutschlandtickets im Jahr 2024 war entsprechend ei-
nem bundesweit abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des Deutsch-
landtickets im Kalenderjahr 2024 nahezu flächendeckend zunächst bis 
zum 30. April 2024 vorgenommen worden. Die Verkehrsministerkon-
ferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 festgestellt, dass unter 
der Annahme der in der Konferenz der Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs mit Herrn Bundeskanzler vom 6. November 2023 be-
schlossenen Übertragung der Finanzierungsmittel aus dem Kalender-
jahr 2023 die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel 
auch ohne eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im Kalender-
jahr 2024 ausreichen werden. 

Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsti-
cket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein at-
traktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 
Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket reduziert. Diese wei-
tergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getragen. 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der 
Auswirkungen des Deutschlandtickets einschließlich des Ermäßigungs-
tickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen 
ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu 
regeln. 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in 
seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskon-
forme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis 
Nürnberger Land eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. 
Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreis 
Nürnberger Land tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen 
Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Be-
zugnahme auf die Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung 
der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (im Fol-
genden: Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch werden die 
Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet 
des Landkreises Nürnberger Land im Kalenderjahr 2024 umgesetzt. 
Die hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 
2024 und ersetzt somit die entsprechend dem oben genannten bundes-
weit abgestimmten Vorgehen zunächst befristet bis zum 30. April 2024 
vom Landkreis Nürnberger Land erlassene allgemeine Vorschrift vom 
30.12.2023. 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 und 
Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fas-
sung), Artikel 17  Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) 
sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Nürnberger 
Land die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Perso-
nennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Aus-
gleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der 
Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im Kalender-
jahr 2024 für sein Zuständigkeitsgebiet: 

§ 1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

(1) Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift (dazu § 1 Abs. 4) öffentliche Personenverkehrsdienste 
des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während der Lauf-
zeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu § 7) das Deutschlandticket im 
Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 
Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend § 1 
Abs. 2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifaner-
kennungspflicht).  
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(2) Die Tarifanerkennung im Sinne von Abs. 1 beinhaltet die Beförde-
rung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bun-
desweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbe-
stimmungen Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fassung 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den 
Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des 
Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum 
Vertrieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich die entsprechenden 
Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwi-
schen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde 
(gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu § 2 Abs. 1). Die Verkehrsunter-
nehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutsch-
landtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abge-
stimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche 
Beschlussfassung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuschei-
dung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipzi-
ger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend 
sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Ein-
nahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenen-
falls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn 
durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein 
Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den 
Soll-Einnahmewert 2024 übersteigende Betrag entsprechend den Vor-
gaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegenden Systems 
zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende Bestimmungen zum 
Leipziger Modellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend 
zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn 
und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, 
Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen 
oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine 
Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und 
erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des 
Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandti-
ckets entsprechend den bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen 
ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewähr-
leisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 
Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

(3) Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Abs. 1 beinhaltet zudem 
die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligen-
dienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten Deutschlandticket (Er-
mäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im 
Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berech-
tigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie 
folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Ein-
nahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

(4) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich 
geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Landkreis Nürnberger 
Land, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Über-
tragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, 
die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Art. 2 Buchst. b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat. 

§ 2 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; 
Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

(1) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffent-
lichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten 
die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließ-
lich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor 
den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf 
die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffent-
liche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerken-
nung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarif-
anerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Aus-
gleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung 
der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung 
der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung 
hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser all-
gemeinen Vorschrift. 

(2) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich er-
bracht werden, können zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, 
soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jeweili-
gen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Nürnberger Land abge-
schlossen werden. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere 
die konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nach-
weisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt 
werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständigen 
Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  

§ 3 Ausgleichsleistungen 

(1) Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die 
Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nach-
teile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegen-
überstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets 
(„Mit-Fall“) und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden 
Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils 
verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstel-
lung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten 
sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach die-
sen Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten 
die Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenz-
werte in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden 
können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nut-
zung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern 
keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten 
zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der 
preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. Eine 
Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis 
zu der Veränderung der Betriebsleistungen im Kalenderjahr 2024 ge-
genüber dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 
4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der 
Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsveränderung 
durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeit-
raum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutsch-
landticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu berück-
sichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe 
der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach 
Maßgabe von Nr. 4 erforderlich. 

1. Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Abs. 1) bis einschließlich des Jah-
res 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a 
PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen im Zusammenhang mit 
der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende Er-
klärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen er-
forderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der 
Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche Rege-
lung ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre mit ei-
ner Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. September 
2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 
Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit 
einer Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und 
dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längs-
tens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon ausgenommen sind eigenwirtschaft-
liche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntma-
chung, die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, 
durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann auch 
nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; Verkehrsunternehmen erhalten 
in diesem Fall während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 
Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Ge-
setzesänderung am 1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der 
Höhe des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des Ver-
fahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des 
Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Aus-
gleich wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig 
angepasst. Die zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen 
nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen. Nä-
heres hierzu regelt § 4 Abs. 5 Nr. 3. 

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen 
nach § 45a PBefG gewährten Beträge wird dabei pauschaliert auf der 
Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermittelt und ersetzt diese 
Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose einer linien- 
bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleis-
tungen aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das 
DTBY-Portal (DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Voll-
zug der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/) bei dem Auftraggeber bis zum 1. März 2024 
eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für das 
Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 be-
schriebenen Verfahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die Berech-
nung der linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a 
PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auftragnehmer 
und beantragt auf dieser Grundlage die zweite Vorauszahlung in Höhe 
von 50%.  

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Ver-
kehre im Zeitraum von 2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die 
Vorauszahlungen auf Grundlage der im Jahr 2022 beschiedenen Aus-
gleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine 
valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. 
Der Auftraggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständi-
gen Regierung, insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl der Auszu-
bildenden und Schülerinnen und Schüler. 

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in 
den Jahren 2023 oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, 
vom Aufgabenträger und der Regierung geprüfte und bestätigte Berech-
nung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs. Diese greift ins-
besondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 
Bestandssicherung zurück.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesent-
liche Veränderungen des Linienangebotes festgestellt, werden die pau-
schalierten Ausgleichsleistungen wertanteilig angepasst. Die Höhe der 
Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner Linienge-
nehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  
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Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berück-
sichtigt. Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslauf-
zeit oder der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; 
die Regelungen nach Abs. 3 Nr. 4 finden entsprechend Anwendung. 

2. Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen 
bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Aus-
gleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen 
auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Nürnberger Land (zum Beispiel ak-
tuell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunter-
nehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelun-
gen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen ver-
schiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Aus-
gleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt 
werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür ge-
währten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu 
§ 4) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

3. Der Landkreis Nürnberger Land kann künftig auch zusätzliche Tarif-
vorgaben und Ausgleichsregelungen treffen. 

4. Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt sich die 
Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Er-
mäßigungstickets aus der Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 
3 der Richtlinien Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und 
den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßi-
gungstickets.  

(2) Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
bleiben unberührt. 

(3) Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind 
der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Art. 3 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

1. Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus die-
ser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) 
Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für 
die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung 
aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei 
den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung 
der Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Abs. 1. 
Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksich-
tigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswir-
kungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Abs. 1. 

2. Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung 
gemäß § 4 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß § 6 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Ver-
meidung einer Überkompensation gilt Abs. 3 Nr. 4; die Umsetzung ist 
im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu ge-
währleisten. 

3. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

a) Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

b) Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Abs. 3 Nr. 4. 

4. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen 
nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Überkompen-
sation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in 
Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 
Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Aus-
gleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerken-
nung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die 
Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5 % Prozent vom Umsatz 
für die zugrunde liegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer 
Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die 
Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabever-
fahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und das Verkehrsunter-
nehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 
bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegenden Ver-
kehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die 
Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend 
zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 
Überkompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in 
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der 
Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für 
den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Ange-
botsunterbrechungen sind entsprechend Abs. 1 angemessen zu berück-
sichtigen. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen 
einer Überprüfung durch den Landkreis Nürnberger Land oder dessen 
Beauftragten zugänglich gemacht werden (§ 4 Abs. 8). Zum Nachweis 
einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindi-
viduelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts 

aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Abs. 3 
Nr. 1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigen-
wirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2026 vorzulegen. Als Er-
gebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleis-
tungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist 
bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag o-
der jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirt-
schaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festge-
stellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden 
Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zin-
sen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  

§ 4 Darlegungs- und Nachweispflichten 

(1) Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweis-
pflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Vo-
raussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichs-
leistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser 
allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahr-
heitsgemäß zu machen.  

(2) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. ei-
nes Monats für den Vormonat alle selbst oder im Namen des Verkehrs-
unternehmen erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich 
der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht 
ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der 
Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Ver-
kehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst oder im Namen des 
Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise 
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 
der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die 
Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen Soll-Ein-
nahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 
2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearing-
stellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. 
Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den technischen Voraus-
setzungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 
2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Nürnberger 
Land erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrs-
unternehmen verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearing-
stelle parallel auch in das DTBY-Portal einzustellen. Die Meldung kann 
auch über einen von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die 
zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die 
benannte Clearingstelle erfolgen. Meldungen betreffend das Jahr 2024, 
die vor dem 1. Mai 2024 an die oben genannte Clearingstelle gesandt 
wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in das DTBY-Portal nachzutragen. 

(3) Für die Antragstellung des Landkreises Nürnberger Land beim Frei-
staat Bayern am 30. September 2024 sind von den Verkehrsunterneh-
men bis zum 14. August 2024 vorzulegen: 

a) Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen 
Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;  

b) Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen ent-
sprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Berechnungsmethode sowie weitere begründete Unterlagen; sofern 
entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entspre-
chende Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen; 

c) Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entspre-
chend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studie-
renden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach 
den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) 
Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von 
den Verbundorganisationen erstellt werden; 

d) Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungs-
ticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Un-
terlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen 
nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 
(solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 
Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

(4) Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand 
bis zum 31. März 2025 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nach-
weise: 

a) die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets 
sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den vor-
handenen einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets 
und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Be-
rechnungen offenzulegen.  
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(5) Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend 
aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrun-
deliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen 
auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige 
Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies je-
doch zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeit-
punkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht äl-
ter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet un-
geachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

1. Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind 
die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen: 

a) die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich 
(Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in 
dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

b) die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordne-
ten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart 
und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der 
Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum von Januar 2019 
bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

c) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Ein-
nahmen im Kalenderjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für 
die hochgerechneten als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; 
hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Ver-
triebsprovisionen. 

2. Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Ja-
nuar 2024 bis Dezember 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen sind vorzulegen: 

a) für die im Referenzzeitraum (Nr. 1) bestehenden Kartenarten und 
Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

b) soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zu-
ordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote 
handelt: die mittels der aus der Berechnung nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der 
Richtlinien Bayern 2024 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen 
Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen 
Tarifs; 

c) die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und 
im Januar 2025; 

d) der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. 
Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 und das Verhältnis zum Refe-
renzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  

3. Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
bezogen auf das Kalenderjahr 2024 vorzulegen: 

a) die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; 

b) die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets 
sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Anga-
ben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen 
Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

c) Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnah-
menaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vor-
zulegen; 

d) die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur 
Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Ver-
kehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung sind 
diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

e) Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Ein-
nahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuord-
nung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den 
eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet für 
die Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der Nachweis nicht 
fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des 
jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; 
der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 

f) soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) 
Anwendung findet, ist eine transparente Überleitungsrechnung der 
Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

g) die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets 
sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Se-
mesterticket darzustellen; 

h) Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach 
Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 ausgeglichen werden; 

i) Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Aus-
gleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 

j) Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus all-
gemeinen Vorschriften; 

k) Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsun-
ternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Aner-
kennung des Deutschlandtickets für die Monate Januar 2024 bis De-
zember 2024 ergeben; 

l) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen 
Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen oder Einsparungen von 
Vertriebsprovisionen. 

4. Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags oder die gesamte Laufzeit der einem eigenwirtschaftlichen Ver-
kehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:  

a) vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen ver-
kauften Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils dif-
ferenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen 
einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die 
Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

b) vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen er-
zielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und allen 
Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der 
Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vor-
behaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des 
Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 

c) vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personen-
kilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamt-
nachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit diese Daten im 
Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

d) Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswir-
kungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten Aus-
gleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswirkungen (Min-
dereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten Aus-
gleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter 
Ausgleich ausgeschlossen ist; 

e) Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß § 3 Abs. 
3 Nr. 4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser 
allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten 
Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

f) Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten 
Daten. 

(6) Der Landkreis Nürnberger Land kann vom Verkehrsunternehmen 
die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies 
zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlinien Bayern 2024 
oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderun-
gen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforder-
lich ist. Werden die unter Abs. 2 bis 5 genannten sowie darüber hinaus 
die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise nicht fristge-
recht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzu-
rechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete 
Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

(7) Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze 
auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 
Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Rege-
lungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im 
Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu 
den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweis-
pflichten geregelt werden. 

(8) Der Landkreis Nürnberger Land kann die von dem Verkehrsunter-
nehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden 
Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder 
durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf 
entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unter-
lagen zu gewähren.  

(9) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, 
Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils 
geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils geltenden 
Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu ent-
sprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem 
Landkreis Nürnberger Land getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die 
Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für 
die hierfür geltenden Fristen. 

§ 5 Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

(1) Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags oder der Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, 
gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag 
Abschlagszahlungen gemäß Abs.2 und Abs. 3. 

(2) Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis 
April 2024 auf Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Pro-
zent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. 
Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2024 
über das DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 2024 
erhalten die Verkehrsunternehmen auf Antrag eine zweite Abschlags-
zahlung entsprechend dem für den Zeitraum Mai bis August 2024 ge-
mäß den Vorgaben des DTBY-Portals prognostizierten Ausgleichsbe-
darf für das Jahr 2024. Der Antrag auf zweite Abschlagszahlung ist bis 
zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu 
stellen. Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September bis De-
zember 2024 wird auf Antrag entsprechend dem voraussichtlichen Be-
darf gewährt. Der Antrag ist bis zum 15. Juli 2024 über das DTBY-
Portal an den Aufgabenträger zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten 
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Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung 
der dritten Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, 
durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzule-
genden Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber des DTBY-Portals 
ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leis-
tungen erforderlich ist.  

(3) Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Abs. 2 gewährt der 
Aufgabenträger Landkreis Nürnberger Land Abschlagszahlungen auf 
die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßi-
gungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils 
ausgegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen 
über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der 
jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die 
Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßi-
gungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der An-
tragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des 
DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verar-
beitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwick-
lung der Leistungen erforderlich ist.  

(4) Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Ab-
schlagszahlungen nach den Absätzen 2 und 3. Die endgültige Ermitt-
lung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nach-
zahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 
Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

§ 6 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 

(1) Der Landkreis Nürnberger Land ist über die auf Grundlage dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflich-
tig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. So-
weit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Aus-
gleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Be-
standteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen 
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

(2) Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 
7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, 
können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vor-
schrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen einge-
fordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht 
auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten 
Angaben berufen. 

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Art. 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 
2 LKrO am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Nürnberger Land in Kraft. Die Verpflichtung nach den § 1 Abs. 
1 bis 3 tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. Mit Inkrafttreten der hiesigen 
allgemeinen Vorschrift wird die bisherige allgemeine Vorschrift, die 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Landkreises Nürnberger Land über die Festsetzung 
des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchstta-
rif im allgemeinen ÖPNV in Form einer Satzung, des Landkreises 
Nürnberger Land vom 30.12.2023 (Amtsblatt für den Landkreis 
Nürnberger Land, Nummer 26, vom 29.12.2023) abgelöst und tritt 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 erfolgt somit gesamt-
haft und vollständig über die hiesige allgemeine Vorschrift.  

Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichs-
leistungen für das Kalenderjahr 2023 gemäß der allgemeinen Vorschrift 
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Landkreises Nürnberger Land über die Festsetzung des Deutschlandti-
ckets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im allgemeinen 
ÖPNV in Form einer Satzung, des Landkreises Nürnberger Land vom 
04.11.2023 (Amtsblatt für den Landkreis Nürnberger Land, Num-
mer 22, vom 03.11.2023),  wird auch nach Außerkrafttreten der allge-
meinen Vorschrift vom 04.11.2023 gemäß Satz 3 nach den Regelungen 
der allgemeinen Vorschrift vom 04.11.2023 zu Ende geführt (insbeson-
dere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunter-
nehmen und Durchführung der Schlussabrechnung. 

(2) Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Aus-
gleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 wird auch nach dem Au-
ßerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nach-
weispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 
Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderung-
satzung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine 
Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, 
wenn keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr si-
chergestellt ist, um die auf Basis der Satzung bestehenden Ausgleichs-
ansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

Lauf an der Pegnitz, den 13.05.2024 

gez. 
Armin Kroder 
Landrat  

Anlagen 

 

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-
gendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 2024 

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmun-
gen des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 
((https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Dies umfasst 
insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2 Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studie-
rende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim 
Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das Ermäßigungs-
ticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket ra-
battiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.   

3 Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets be-
rechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst 
Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung 
bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungs-
werkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 
BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen 
der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in 
Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß 
Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am 
Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten 
nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische As-
sistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderleh-
rern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fach-
lehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für 
die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene I und II in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als be-
zugsberechtigte Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den 
oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder 
der Schulort in Bayern liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 
1 Sätze 1 bis 3 BayHIG  

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene III in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG 
und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für eine Fach-
laufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum Bei-
spiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die 
Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 
Studierende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten 
Personengruppen vergleichbar sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in 
Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschu-
len den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, wenn alle der im 
Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb 
Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrs-
verbund mit einem gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen 
und außerbayerischen Hochschulen.  

• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein An-
gebot für ein ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  



 7 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundes-
freiwilligendienst und  

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Ju-
gendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökolo-
gisches Jahr, et cetera)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  

4 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wie-
deraufleben eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültig-
keit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene gesamten Monats-
zeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im nachge-
wiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienst-
zeitraum etc.) liegen.  

5 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studie-
rende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten 
Beitrages für ein vor Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (so-
fern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktuellen Preis des re-
gulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren 
Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterti-
cket vereinbart hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets 
(z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb verantwort-
lichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder Vertriebsdienst-
leister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Se-
mesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungsti-
ckets monatlich anzurechnen.   

6 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienst-
leistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erst-
maligen Erwerb und danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Mo-
naten durch ein geeignetes Verfahren durch die Vertriebsstelle des Er-
mäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch unter-
jährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils 
für 12 Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-
/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere Fristen vorsehen. 
Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, einheitli-
ches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Ver-
fahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 
zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ de-
finiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erst-
maligen Erwerb und danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu 
prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer Datenabgleich mit der jeweili-
gen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt wer-
den. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im 
Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Er-
mäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt sinngemäß dasselbe wie 
für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung ge-
mäß Ziffer 6.1 bei Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden 
und Ziffer 6.2 bei Studierenden sowie die im Anhang „Regelungen zur 
Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ defi-
nierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch 
ohne gültigen Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungsti-
ckets im Rahmen des Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im 
bereits vergangenen Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Er-
werb des Ermäßigungstickets bestand, dann muss die Vertriebsstelle 
das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermä-
ßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatli-
chen Preis erheben, oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets 

1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienst-
leistende regelt Ziffer 6.1 der Anlage 1. Nachfolgend werden Regelver-
fahren (1.1) und alternative Verfahren (1.2) konkretisiert.  

1.1 Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestäti-
gung durch die Schule, Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -
anwärtern) oder den Träger des Freiwilligendienstes vorlegen, deren 
Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate zurückliegen darf. 
Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern 
zum Download auf einer Webseite (https://bahnland-bayern.de/de/er-
maessigungsticket) und bei den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt 
wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. 
Alle in diesem Sinne rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher 
fristgerecht bearbeitet werden. Ein schnelleres Abwickeln der Bestel-
lung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, 
Dienststellen und Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. 
Diese wird vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres und, soweit 
Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu hinzukommen, 
aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Aus-
bildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Be-
rufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der Bildungseinrich-
tung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerks-
kammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnach-
weise ist anzuwenden. Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

• von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwär-
ter/innen oder Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene 
und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer zum Berechti-
gungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

• Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beam-
tenanwärter/innen und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder 
Lage des Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticketnutzer angegeben) in 
Bayern, Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als 
zwei Monate,  

• voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienst-
stelle/Träger angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft 
liegt, ist dieses Enddatum als Auslaufdatum des Abonnements zu über-
nehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf ganze Monate aufgerundet wer-
den.  

1.2 Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren 
können die Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit 
dem Freistaat vorher abzustimmen:   

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über 
Jobticket-Portale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung so-
wie Ausbildungsdauer bestätigen, ohne dass Schulen/Dienststellen tätig 
werden müssen.  

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenban-
ken der Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Ab-
frage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtli-
che Auslaufdatum eines Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. „Azu-
biCard“.  

c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachweise ist hilfsweise bei erstma-
liger Bestellung gestattet, wenn anders keine fristgerechte Umsetzung 
des Verkaufs an Auszubildende und Freiwilligendienstleistende mög-
lich wird. Bei jeder erneuten Berechtigungsprüfung kann der Nachweis 
dann nur noch über die Verfahren nach Ziffer 1.1, 1.2 a) und 1.2 b) 
erfolgen. Darauf ist bereits bei der Erstbestellung durch den Vertriebs-
partner hinzuweisen. 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulweg-
kostenfreiheit nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Kosten-
freiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt die Ticketbestellung 
durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als Berechti-
gungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisfor-
mular nach Ziffer 1.1 ist nicht erforderlich.   

2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Ziffer 6.2 der Anlage 
1. Nachfolgend werden Regelverfahren (2.1) und alternative Verfahren 
(2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls 
dieser künftig eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende 
auf ganze Monate aufgerundet werden.  

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfah-
ren mit Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des 
Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach Möglichkeit das Shibboleth-
Verfahren genutzt werden.   

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative 
Datenschnittstellen vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktu-
ell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei Abfrage eine sofortige 
Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum ei-
ner Immatrikulation zu erzeugen.   

Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibbo-
leth-Verfahren noch andere Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen 
bereitstellen können, können das Ermäßigungsticket durch Vorlage des 
Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf entsprechend des Ver-
fahrens bei den Auszubildenden gemäß Ziffer 1.1 bzw. 1.2 erwerben. 
Hierzu muss die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechti-
gungsformular manuell abstempeln und unterschreiben und somit die 
Immatrikulation des Studierenden bestätigen. Für die Berechtigungs-
prüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung 
gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnach-
weise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale kumulativ relevant:  
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• von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, 
dass der Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsge-
mäß eingeschrieben ist, 

• Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in 
Bayern und Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerüber-
greifenden Semesterticket im Sinne der Ziffer 3.3 der Anlage 1,   

• Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei 
Monate.  

2.3 Übergangsregelung  

Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum Ende des Wintersemes-
ters 2023/24, ist die Anwendung weiterer geeigneter Verfahren der Be-
rechtigungsprüfung über die alternativen Verfahren gemäß Ziffer 2.2 
hinaus möglich, wenn nicht rechtzeitig die Anbindung für das Shibbo-
leth-Verfahren abgeschlossen werden kann.  

Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entsprechendes, geeignetes 
Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise anzuwenden 
(vgl. Ziffer 2.2).  

3 Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität 
dies erfordert, eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die 
Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss bis 30. September 
2024 mindestens 30 Prozent und bis 31. Dezember 2024 mindestens 35 
Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen beziehungsweise ein-
gereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüfquote feststellen zu 
können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form 
dokumentiert werden.  

4 Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und da-
nach zeitnah gelöscht werden. 

 

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im 
Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien Deutschlandticket 
ÖPNV Bayern 2024) vom 22. Januar 2024  

Bayerisches Ministerialblatt BayMBI. 2024 Nr. 67 vom 7. Februar 
2024 einsehbar unter: https://www.verkuendung-bay-
ern.de/baymbl/2024-67/ 

 

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichern-
den Betrages je Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den je-
weiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a 
des Personenbeförderungsgesetzes 

1. Grundlegendes Verfahren: 

Die Aufteilung der bestandssichernden Leistungen (im Folgenden kurz 
„Leistung(en)“) an die Verkehrsunternehmen erfolgt grundsätzlich auf 
Basis der im Jahr 2019 erhaltenen § 45a-Mittel. Bei wesentlichen Än-
derungen kann auch das Jahr 2022 herangezogen werden. 

Die Aufteilung der Leistung erfolgt auf einzelne Linien bzw. Linien-
bündel (gleiches Ablaufdatum der Genehmigungen) und bei aufgaben-
trägerübergreifenden Linien auf einzelne Aufgabenträger. Wenn keine 
individuelle sachgerechte Aufteilung in bestehenden Delegationsver-
einbarungen erfolgt, erfolgt die Aufteilung bei aufgabenträgerübergrei-
fenden Linien anhand des Verhältnisses der Nutzplatzkilometer der je-
weiligen Linie auf das Gebiet der betroffenen Aufgabenträger. 

Durch eine möglichst weitgehende Nutzung von bereits von den Regie-
rungen in den Ausgleichsjahren 2019 bis 2022 geprüften Daten kann 
der Nachweis- und Nachprüfungsaufwand reduziert werden.  

Durch die Nutzung der kommunalen Zusammenarbeit und den Zusam-
menschluss von Aufgabenträgern mit gemeinsamen und großflächigen 
Regelungen und Abrechnungen kann das Verfahren deutlich verein-
facht und insbesondere die Anzahl der auf mehrere Aufgabenträger auf-
zuteilenden Linien deutlich reduziert werden.  

Ebene 1: 

Das Verkehrsunternehmen beantragt die Leistungen, abgegrenzt ent-
sprechend den untenstehenden Verfahren für die Linien / Linienbündel 
im Deutschlandticket-Portal (im Folgenden kurz „Portal“). 

Neben der Antragssumme fügen sie die Unterlagen zur Abgrenzung der 
Linien /Linienbündel bei. 

Die Verkehrsunternehmen beantragen bis zum 1. März 2024 auf Basis 
einer ersten Prognose / Hochrechnung einen Abschlag von 50 % der 
Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024.  

Zum 1. September 2024 beantragen die Verkehrsunternehmen den Aus-
gleich für das gesamte Jahr. Hierzu ergänzen sie die Unterlagen zur Ab-
grenzung der Linien / Linienbündel entsprechend dem untenstehenden 
Verfahren bei. 

Sofern Verkehrsunternehmen auf der Grundlage öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge tätig sind und diese eine Anrechnung der § 45a-Mittel 
auf den Ausgleich vorsehen, kann der Aufgabenträger, ein Zweckver-
band oder eine Verkehrsverbundgesellschaft der Aufgabenträger die 
Mittel insgesamt für alle so beauftragten Linienverkehre beantragen. 

Verkehrsunternehmen können die Aufgabenträger, einen Zweckver-
band oder eine Verkehrsverbundgesellschaft der Aufgabenträger er-
mächtigen, in ihrem Auftrag die Ausgleichsleistungen zu beantragen. 

Ebene 2 

Auch die Abwicklung zwischen Aufgabenträgern und Regierungen / 
Freistaat erfolgt über das Portal. Zum 1. April des Jahres erhalten die 
Aufgabenträger 50 % der Leistungen vom Freistaat, um die Abschlags-
zahlungen an die Verkehrsunternehmen ausreichen zu können oder für 
die Finanzierung von Verkehren, die auf Grundlage eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags (öDA-Verkehr) erbracht werden. Zieltermin 
für die Ausreichung der Abschlagszahlung an die Verkehrsunterneh-
men ist spätestens der 31. Mai des Jahres.  

Zum 1. Oktober des Jahres erhalten die Aufgabenträger die weiteren 50 
% der Leistungen vom Freistaat zur Weitereichung an die Verkehrsun-
ternehmen bzw. zur Finanzierung von öDA-Verkehren. Zieltermin für 
die Ausreichung der Zahlung an die Verkehrsunternehmen ist spätes-
tens der 15. November des Jahres.  

2. Fallgruppe 1: „subjektiver Wechsel der Leistungen“  

Charakteristik: Die zugrundeliegenden Linien / Linienbündel sind seit 
2019 im Wesentlichen unverändert geblieben. Unwesentliche Änderun-
gen sind unbeachtlich. Zur Unterscheidung von wesentlichen und un-
wesentlichen Änderungen kann insbesondere die Abgrenzung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 PBefG im Verhältnis zu § 40 Abs. 2 PBefG herangezogen 
werden.  

Vorab: Wenn bei den Verkehrsunternehmen bei der Aufteilung der 
Leistungen durch Auslaufen von Linien rechnerisch ein negativer Be-
trag bezogen auf das Gebiet einzelner oder mehrerer Aufgabenträger 
entstehen würde, so ist dieser „auf Null“ zu setzen, d.h. in diesem Fall 
besteht kein Ausgleichsanspruch des Verkehrsunternehmens für die 
verbleibenden Linien.  

Die Gesamtsumme der auf das Unternehmen entfallenden Leistungen 
muss dem Wert der § 45a-Mittel des Jahres 2019 für die in der Be-
standssicherung befindlichen Linien entsprechen. Falls es bei den Ein-
zelberechnungen zu Abweichungen kommt, erfolgt eine gleichmäßige 
Anpassung der Werte aller Linien, um in der Summe den Gesamtwert 
des Jahres 2019 zu erreichen.  

a) Ein Unternehmen ist ausschließlich im Gebiet eines Aufgabenträgers 
tätig 

Das Unternehmen betreibt sowohl das gesamte Jahr 2019 als auch jetzt 
Linien ausschließlich auf dem Gebiet eines Aufgabenträgers. Es bean-
tragt den Wert entsprechend der Bewilligung der § 45a-Mittel für das 
Jahr 2019. Wenn Linien zu unterschiedlichen Zeiten enden, erfolgt die 
Aufteilung der auf die Linien / Linienbündel entfallenden anteiligen 
Leistungen nach dem unter b)a) dargestellten Verfahren. 

b) Ein Unternehmen ist im Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig 

b)a) Alle Linien verlaufen jeweils nur im Gebiet eines Aufgabenträgers 

Ein Unternehmen hat 2019 als auch jetzt Linien auf dem Gebiet meh-
rerer Aufgabenträger. Der § 45a-Ausgleich von 2019 wird vom Unter-
nehmen bezogen auf die Linien / Linienbündel auf die einzelnen Auf-
gabenträger aufgeteilt und bei den jeweiligen Aufgabenträgern separat  

beantragt.  

Die Aufteilung des § 45a-Ausgleichs 2019 auf die Linien erfolgt un-
ternehmensweit einheitlich nach einem der folgenden Verfahren:  

Verfahren 1: [Hinweis: voraussichtlich insbesondere für „Mischfälle“ 
Brutto-öDA / eigenwirtschaftliche Verkehre interessant] 

Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der jeweiligen Linien nach 
den bundesrechtlichen Berechnungsvorgaben Der § 45a-Ausgleich 
2019 wird im Verhältnis der sich so ergebenden Werte aufgeteilt.  

Verfahren 2: 

Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der jeweiligen Linie mit un-
ternehmensweiter mittlerer Reiseweite und anhand der Schülerzahlen 
je Linie. Der § 45a-Ausgleich 2019 wird im Verhältnis der sich so er-
gebenden Werte aufgeteilt. 

Verfahren 3: 

Im begründeten Einzelfall kann bei Bedarf ein abweichendes Vorgehen 
vereinbart werden: Bei einem abweichenden Vorgehen ist eine Abstim-
mung zwischen dem Verkehrsunternehmen und den betroffenen Auf-
gabenträgern erforderlich. Dem abweichenden Vorgehen muss von der 
jeweiligen Regierung vorab zugestimmt werden. Sind mehrere Regie-
rungen betroffen, ist die Regierung federführend zuständig, bei dem das 
Verkehrsunternehmen den Sitz hat. Die federführende Regierung hat 
sich mit den anderen Regierungen abzustimmen.  

Bei dem abweichenden Vorgehen ist darauf zu achten, dass die Ermitt-
lung der Höhe des auf die Linien aufzuteilenden § 45a-Ausgleichs 2019 
sachgerecht ist und keine Benachteiligung oder Bevorzugung gegen-
über den Verfahren 1 und 2 entsteht.  

b)b) Aufgabenträgerübergreifende Linien 

Bei aufgabenträgerübergreifenden Linien sollte geprüft werden, ob re-
gelmäßig bestehende Delegationsvereinbarungen oder öffentliche 
Dienstleistungsaufträge genutzt und entsprechend (auch für die Nach-
folgeregelung) erweitert werden können. Die Summe der aufgeteilten 
Werte entspricht dabei dem Gesamtwert der § 45-Mittel 2019 (siehe 
oben).  

Die Aufteilung der § 45-Mittel 2019 auf die einzelnen Linien erfolgt 
entsprechend einem der oben unter b)a) genannten Verfahren. Soweit 
die Finanzierungszuständigkeit auf einen Aufgabenträger delegiert ist, 
gewährt dieser dem Verkehrsunternehmen diesen Ausgleich in Gänze. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2024-67/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2024-67/
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Die Aufteilung des je einzelner Linien ermittelten Werts auf die Auf-
gabenträger erfolgt – wenn die ggf. bestehende Delegationsvereinba-
rung zwischen den Aufgabenträgern keine abweichende Aufteilung für 
die gegenseitige Refinanzierung vorsieht – entsprechend der anteilig 
erbrachten Nutzplatzkilometer auf dem Gebiet des jeweiligen Auf-
gabenträgers.  

Die Gesamtsumme des auf das Unternehmen entfallenden Ausgleichs 
muss dem Wert des Jahres 2019 entsprechen (siehe oben).  

c) Wechsel von Linien zwischen Unternehmen nach 2019 (egal ob ver-
bundene oder „fremde“ Unternehmen)1 
1 Dies betrifft unter anderem neue Genehmigungsinhaber bei der Neu-
erteilung von auslaufenden eigen- oder gemeinwirtschaftlichen Linien-
genehmigungen oder die (teilweise) Übernahme von Unternehmen. Für 
die Definition von verbunden Unternehmen ist insbesondere § 271 Ab-
satz 2 des Handelsgesetzbuches heranzuziehen.  

Hier ist die besondere Herausforderung, dass für ein und die gleiche 
Linie bei verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Höhen bei der 
Ausgleichsberechnung nach der 45a-Logik resultieren können. Die 
„45a-Mittel“ 2019 beruhen auf der Kalkulation der „abgebenden“ Un-
ternehmen, also jeweils auf deren eigenen betriebsindividuellen Werten 
und unternehmensspezifischen Ergebnissen. Daher sind diese auch für 
die Bestandssicherung die korrekteren Daten. Dies kann bei dem die 
Linie „aufnehmenden“ Unternehmen zu einem höheren oder einem 
niedrigeren Wert als 2019 für die jeweilige Linie führen. Es erfolgt 
durch die Aufgabenträger und ggf. durch die zuständige Regierung ein 
Plausibilitätsabgleich zwischen den Ergebnissen der „aufnehmenden“ 
und „abgebenden“ Unternehmen wie nachfolgend dargestellt.  

„abgebendes“ Unternehmen:  

Die Berechnung der Minderung des Ausgleichs durch den Linienwech-
sel erfolgt in nachvollziehbarer und kontrollierbarer Art und Weise auf 
Grundlage der Daten des § 45a-Ausgleichs 2019 und wird von der 
Summe der Ausgleichsleistungen an das „abgebende“ Unternehmen 
wie bei anderen wegfallenden Linienverkehren/auslaufenden Linienge-
nehmigungen in Abzug gebracht. (Verfahren 1, 2 oder 3 – siehe oben 
b)a)). 

„aufnehmendes“ Unternehmen:  

Wenn der Wechsel in den Jahren 2020 bis 2022 vorgenommen wurde, 
bestehen sowohl für das aufnehmende als auch das abgebende Unter-
nehmen von den Regierungen verbeschiedene Daten mit den unterneh-
mensindividuellen Werten der mittleren Reiseweite und der Sollkosten-
satzgruppe. Auf Basis dieser Daten für das aufnehmende Unternehmen 
ist (wenn möglich für 2022) eine nachprüfbare Aufteilung einschließ-
lich der „aufgenommenen Linien“ entsprechend den unter b) beschrie-
benen Szenarien vorzunehmen (Verfahren siehe oben). 

Für Wechsel in den Jahren 2023 und 2024 ist eine entsprechende, nach-
vollziehbare Berechnung durch das „aufnehmende“ Unternehmen er-
forderlich. Diese wird zur Plausibilisierung mit den Werten des „abge-
benden“ Unternehmens 2019 abgeglichen. Führt das „aufnehmende“ 
Unternehmen den Verkehr auf der Grundlage eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags durch und sieht dieser vor, dass die § 45a-Mittel auf 
den Ausgleich in tatsächlicher Höhe angerechnet werden, soll grund-
sätzlich der Wert des „abgebenden“ Unternehmens 2019 angesetzt wer-
den. 

Dieses Vorgehen gilt auch für Aufteilung der § 45a-Mittel von Unter-
nehmen in getrennte Einheiten oder Übernahmen und Integration von 
Linien. Die Regelungen finden bei Übertragung (inklusive Rücküber-
tragung) der Betriebsführung i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG in gleicher 
Weise Anwendung. 

3. Fallgruppe 2: Änderung des Leistungsumfangs / wesentliche 
Umgestaltung  

a) Änderung in den Jahren 2020 bis 2022  

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / neue Verkehre, die in 
den Jahren 2020 bis 2022 erfolgten, liegen von den Regierungen verbe-
schiedene Daten vor. Für die Höhe des Ausgleichs sollen, wenn mög-
lich, die Daten aus dem Jahr 2022 herangezogen werden. Die Auftei-
lung auf die Aufgabenträger erfolgt entsprechend den obigen Verfah-
ren.  

b) Änderung in den Jahren 2023 oder 2024  

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / neue Verkehre in den 
Jahre 2023 oder 2024 kann nicht auf von den Regierungen bestätigte 
Daten zurückgegriffen werden. Hier ist eine valide und nachvollzieh-
bare Berechnung des Unternehmens beim Aufgabenträger und des Auf-
gabenträgers bei den Regierungen, insbesondere unter Rückgriff auf die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Bestandssicherung 
erforderlich. Im Einzelfall können die Regierungen weitere Unterlagen 
nachfordern oder bei Unstimmigkeiten Anpassungen vornehmen.  

c) Änderungen ab 2025 

Für wesentliche Änderungen während der Laufzeit der Bestandssiche-
rung wird die Höhe der Ausgleichsleistungen unter entsprechender An-
wendungen der unter b) beschriebenen Vorgehensweise angepasst.  

4. Sonderkonstellationen: 

a) „Durchtarifierte Umsteiger“ (zwischen mindestens zwei Verkehrs-
unternehmen), wenn nicht durch Einnahmeaufteilung abgebildet 

Die Auszubildenden nutzen mit Umstieg kombinierte Linien verschie-
dener Unternehmen. Die Beantragung der § 45a-Mittel erfolgte hier bis-

her von nur einem der betroffenen Unternehmen und dieses bekam bis-
her auch die Leistungen nach § 45a PBefG für alle kombinierten Linien 
von der Regierung. Das Unternehmen hat dann die von der Regierung 
erhaltenen Mittel nach einer unternehmensinternen Abstimmung zwi-
schen den betroffenen Unternehmen aufgeteilt.  

Bei der Aufteilung der Leistungen von den Regierungen waren bisher 
nur die antragsstellenden Unternehmen bekannt, sodass die „interne 
Umverteilung“ nicht berücksichtigt werden konnte.  

Vorgehen:  

Die Unternehmen, die bisher die Leistungen von der Regierung erhalten 
haben, geben den Regierungen an, in welcher Höhe die Mittel auf die 
beteiligten Unternehmen aufgeteilt wurden.  

Die „erhaltenden Unternehmen“ melden dieses ebenfalls an die Regie-
rungen. Grundlage der Meldungen sind die Zahlungen des Jahres 2019.  

Die Regierungen passen im Portal die für die Unternehmen ermittelten 
Beträge („Unternehmensliste“) um die Korrekturbeträge auf Grund von 
„durchtarifierten Umsteigern“ an. Diese „adjustierte“ Unternehmens-
liste dient zum Abgleich der Anträge für die Linien / Linienbündel je 
Unternehmen.  

b) Verteilung von Leistungen nach § 45a in Verkehrsgemeinschaften 

In einigen Verkehrsgemeinschaften erfolgte ähnlich dem Vorgehen der 
Einnahmeaufteilung eine Umverteilung von Ausgleichsmitteln nach § 
45a zwischen den antragstellenden Unternehmen und Unternehmen, die 
diese wirtschaftlich erhalten („EAV inkl. 45a“). 

Diese Umverteilung ist wirtschaftlich für die Unternehmen von Bedeu-
tung, ist den Regierungen aber unbekannt.  

Vorgehen:  

Die vorhandene Poolung ist für die Bestandssicherung transparent zu 
machen. 

Die betroffenen Verkehrsunternehmen melden den Regierungen, was 
sie 2019 (falls nicht für 2019 vorhanden, dann 2022) als Ausgleich auf 
der jeweiligen Linie / Linienbündel erhalten haben und was sie an die 
Verteilung abgegeben haben, um so eine angepasste Höhe des Betrages 
für den Bestandsschutz des jeweiligen Unternehmens erstellen zu kön-
nen. Vergleiche Vorgehen unter 4a).  

c) atypische und unvorhergesehene Sonderkonstellationen  

Sollte es bei der Anwendung der beschriebenen Vorgehensweisen zu 
unvorhergesehenen Verwerfungen oder atypischen Problemen kom-
men, kann im besonders darzulegenden Einzelfall in Abstimmung mit 
der jeweiligen Regierung ein abweichendes Vorgehen vereinbart wer-
den. 
 

 

 

 

 

 

L a u f  a. d. Pegnitz, 24.05.2024 
 

LANDRATSAMT NÜRNBERGER LAND 

K r o d e r, Landrat 


